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B. Begriff der Vertragsstörung 

 

Der Begriff der Vertragsstörung bezeichnet allgemein eine Störung der Leistungserbringung, 

wie sie in einem Vertrag zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde. So verpflichtet sich 

z.B. in Bezug auf einen Kaufvertrag der Verkäufer, die Ware zu den dort explizierten Bedin-

gungen zu verkaufen und zu liefern; umgekehrt verpflichtet sich der Käufer zur Abnahme und 

Bezahlung der Ware zu den explizierten Bedingungen. Etwaige Nachverhandlungen bedürfen 

daher konkreter Abweichungen gegenüber den Vertragskonditionen. Eine Kaufvertragsstö-

rung liegt dann vor, wenn eine der genannten verpflichtenden Bedingungen verletzt wird, 

bspw. durch Mängel in Bezug auf Qualität und Menge der Ware, als Verzug in Hinsicht auf 

den Lieferzeitpunkt oder als Abweichung in Bezug auf die vereinbarten Kosten.
7
  

 

 

I. Pflichtverletzung im Sinne von § 280 BGB 

 

Pflichtverletzungen durch den Verkäufer können in Form einer Schlechtleistung durch eine 

mangelhafte Lieferung (als Mängel in der Art, Menge, Qualität) oder als Lieferungsverzug 

(bei nicht rechtzeitiger Lieferung) auftreten.
8
 Der Begriff Pflichtverletzung wird als Schlüs-

selbegriff im Leistungsstörungrecht verwendet. Nach dem Gesetzgeber liegt eine Pflichtver-

letzung vor, wenn der Schuldner objektiv hinter seinen durch das Schuldverhältnis übernom-

menen Pflichten zurückbleibt.
9
 Mit der Konzeption der Pflichtverletzung wird beabsichtigt, 

„sämtliche schuldnerseitigen Störungstatbestände in einer einheitlichen Norm zu erfassen und 

mit einer verschuldensabhängigen Schadensersatzpflicht des Schuldners zu sanktionieren.“
10

  

Sicherlich liegt es grundsätzlich im Interesse seriöser, win-win-orientierter Vertragsparteien, 

die Pflichtverletzung durch eine nachträgliche Erfüllung oder in anderer adäquater Weise aus-
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zugleichen. Als Voraussetzung zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen werden bei Auf-

treten eines Sachmangels innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen §§ 434, 438 

BGB, bei Nichtlieferung trotz Mahnung bzw. Nichteinhaltung des vereinbarten Liefertermins 

§ 286 BGB angewandt. Pflichtverletzungen durch den Käufer stellen naturgemäß der Annah-

meverzug und der Zahlungsverzug dar. Als Voraussetzung zur Geltendmachung von Rechts-

ansprüchen gelten in Hinsicht auf die ordnungsgemäße Lieferung der bestellten Ware §§ 293, 

294 BGB, bei Nichtzahlung trotz Mahnung bzw. Nichtzahlung am vereinbarten Termin oder 

Nichtzahlung der Rechnung innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rech-

nung § 286 BGB.
11

 

 

 

II. Störung der Geschäftsgrundlage 

 

Relevant kann bei dem Begriff der Vertragsstörung ebenfalls das Rechtsinstitut der Störung 

der Geschäftsgrundlage sein, wonach bestehende Verträge bei Vertragsschluss an veränderte 

Umstände angepasst oder, in Ausnahmefällen,
12

 auch aufgehoben werden können. Eine Stö-

rung der Geschäftsgrundlage liegt dann vor, wenn die Äquivalenz von Leistung und Gegen-

leistung erheblich beeinträchtig ist und für die Vertragsparteien ein Festhalten an dem unver-

änderten Vertrag unzumutbar wäre.
13

 Die Geschäftsgrundlage bilden hier die bei Vertrags-

schluss bestehenden gemeinsamen Vorstellungen beider Parteien oder die dem jeweils ande-

ren Teil (Vertragspartner) erkennbar gewordenen und nicht beanstandeten Vorstellungen der 

einen Vertragspartei von der Existenz oder dem zukünftigen Eintritt gewisser (nicht genauer 

benannter) Umstände, die als so selbstverständlich erscheinen, dass sie nicht ausdrücklich 

Gegenstand der Vereinbarung geworden sind.
14
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Die Voraussetzungen für Störungen der Geschäftsgrundlage liegen in folgenden Merkma-

len:
15

 

- Es muss für die Vertragsstörung eine Regelungslücke vorliegen (Subsidiarität). 

- Es sind bestimmte Umstände bei Vertragsabschluss zur Geschäftsgrundlage geworden. 

- Diese Umstände haben sich dann nach Vertragsschluss gravierend verändert oder als 

falsch herausgestellt. 

- Bei Vorhersehbarkeit dieser Änderungen hätten die Vertragsparteien den Vertrag nicht 

oder mit einem anderen Inhalt geschlossen. 

- Der benachteiligten Partei kann ein Festhalten am Vertrag unter Berücksichtigung aller 

Umstände, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, nicht zu-

gemutet werden. 

 

 

III. Differenzierte Rechtsgebiete international 

 

Unter dem Fokus der vorliegenden Arbeit stellt sich die Frage, wie eine Vertragsstörung im 

Kontext eines internationalen Kauf- bzw. Handelsrechts zu beurteilen ist. Hierbei wird be-

deutsam, welches Recht auf den einzelnen Vertrag anwendbar ist, wenn es zu einer Vertrags-

störung kommt. Neben der unter Kapitel B. I. und II. gemäß BGB dargelegten Rechtsgrund-

lage können bei internationalen Vertragsabschlüssen sehr verschiedene Rechtsgebiete invol-

viert sein, die wie folgt zu differenzieren sind:
16

 

- das nationale Kaufrecht der einzelnen Staaten, 

- das überstaatliche Recht (bspw. Europarecht), 

- das Internationale Privatrecht (IPR) sowie 

- das UN-Kaufrecht (CISG). 

Jedes der genannten Rechtsgebiete beansprucht als System Gültigkeit und im Falle von Ver-

tragsstörungen (Pflichtverletzungen) entsprechende Regularien zu bieten, auf deren Grundla-

ge Klärungen der Sachverhalte (die Erfüllung von Schadensansprüchen) erfolgen können. 
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